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Begutachtungskommission 

§ 12. (1) Beim Landeshauptmann oder bei der Landeshauptfrau ist für jede Betrauung mit der 
Leitung einer Bildungsdirektion im Einvernehmen mit dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung 
eine Begutachtungskommission einzurichten. Das zuständige Mitglied der Bundesregierung hat der 
Begutachtungskommission und dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau des Landes der zu 
besetzenden Bildungsdirektion binnen zwei Wochen nach dem Ende der Bewerbungsfrist sämtliche 
Bewerbungen zu übermitteln. 

(2) Die Begutachtungskommission besteht aus fünf Mitgliedern. Je ein Vertreter oder eine 
Vertreterin und ein weiterer Experte oder eine weitere Expertin sind vom zuständigen Mitglied der 
Bundesregierung und von der Landeshauptfrau oder dem Landeshauptmann des Landes der zu 
besetzenden Bildungsdirektion zu entsenden. Ein weiteres Mitglied ist vom zuständigen Mitglied der 
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann oder der Landeshauptfrau zu entsenden. 
Der oder die vom zuständigen Mitglied der Bundesregierung entsandte Vertreter bzw. Vertreterin führt 
den Vorsitz. 

(3) Die Mitglieder der Begutachtungskommission sind in Ausübung dieses Amtes selbständig und 
unabhängig sowie von der Bindung an Weisungen freigestellt. 

(4) Das zuständige Mitglied der Bundesregierung hat das Recht, sich über alle Gegenstände der 
Geschäftsführung der Begutachtungskommission zu unterrichten. 

(5) Die Begutachtungskommission hat nach den erforderlichen Erhebungen und unter 
Berücksichtigung ihrer Ergebnisse dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung sowie der zuständigen 
Landeshauptfrau oder dem zuständigen Landeshauptmann ein begründetes Gutachten zur Eignung der 
Bewerberinnen und Bewerber zu erstatten. 
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